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RS OGH 1958/7/3 5Ob211/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1958

Norm

AußStrG §9 D1

Rechtssatz

Im Verfahren über die Genehmigung eines von einem P5egebefohlenen mit einem Dritten abgeschlossenen Vertrages

fehtl auch dem auf Seiten des Dritten beigetreten Bürgen die Stellung eines Beteiligten und damit das Rekursrecht.
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